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RS OGH 1980/8/27 1Ob681/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1980

Norm

ABGB §186

Rechtssatz

Ein P2egevertrag liegt vor, wenn den P2egeeltern ein Recht auf Erziehung eingeräumt wird, das den leiblichen Eltern

vorgeht, insbesondere wenn das Rückforderungsrecht der leiblichen Eltern eingeschränkt wird oder deren

Erziehungsrechte ruhen sollen; ein solcher Vertrag bedarf gerichtlicher Genehmigung.

Entscheidungstexte

1 Ob 681/80

Entscheidungstext OGH 27.08.1980 1 Ob 681/80
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